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Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 412l/J-NR/93, 
betreffend Lehrplanänderung des Aufbaulehrganges für Kunst­
handwerk in Innsbruck, die die Abgeordneten Edith Haller und 
Genossen am 20. Jänner 1993 an mich richteten, beehre ich mich 
wie folgt zu beantworten: 

1. Welche genauen Änderungen wird die Verordnung betreffend 
Aufbaulehrgang für Kunsthandwerk im Lehrplan umfassen? 

Antwort: 

Wie auch schon in der Beantwortung der parlamentarischen Anfrage 
vom 14. Mai 1992, GZ lO.000/60-Parl/92 ersichtlich, ist an der 
Höheren Technischen Bundeslehranstalt Innsbruck 11 aufgrund 
einer Fehlinterpretation die Aufnahme von Absolventen der Fach­
schule für Tischler und Raumgestaltung in den Aufbaulehrgang für 
Berufstätige für Kunsthandwerk erfolgt. Um diesen genannten 
Absolventen den ordentlichen Eintritt in den Aufbaulehrgang zu 
ermöglichen, ist eine Änderung der Lehrplaninhalte und eine 
neuerliche schulversuchsweise Genehmigung des Aufbaulehrganges 
für Berufstätige für Kunsthandwerk vereinbart worden. Die Schule 
hat die notwendigen Änderungen der Lehrinhalte zu erarbeiten, 
dazu wird in Kürze eine Besprechung beim Landesschulrat für 
Tirol stattfinden. 
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2. Bis wann werden diese Änderungen in Kraft treten? 

Antwort: 

Im Anschluß an eine vollständige Vorlage der LehrpTaninhalte 
wird seitens des Bundesministeriums für Unterricht und Kunst 
unverzüglich die schulversuchsweise Genehmigung veranlaßt 
werden. 

3. Welche Auswirkungen wird die 14. SchOG-Nove11e auf den 
Aufbaulehrgang für Kunsthandwerk haben? 

Antwort: 

Die Realisierung schulautonomer Lehrplanbestimmungen ist derzeit 
bei den Schulformen für Berufstätige nicht geplant. 
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